
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 11.05.2021 

 

 

B E S C H L U S S  –  2 6 2 / 2 0 2 1  

ö f f e n t l i c h  

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Annahmen / 

Vermittlung der in der Anlage aufgeführten Zuwendungen. Der angegebene Verwendungszweck wird 
bestätigt. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Annahme: 
 
 
1. 

mehrere Geldspenden und Objektschenkungen im Wert bis 1.000,00 € 

   

  s. Anlage  

ja nein enthalten 

   

 

 
 
Abstimmung: 

 Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

 
 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 11.05.2021 

 

 

B E S C H L U S S  –  2 9 1 / 2 0 2 1  

ö f f e n t l i c h  

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Beschluss, das im 
Eigenheimstandort „Am Walde“ im Ortsteil Eichgraben gelegene Flurstück-Nr.  2907 der Gem. Zittau 

mit einer Fläche von  607 m² an die Antragsteller (siehe Anlage), derzeit wohnhaft in 85614 
Kirchseeon, zu veräußern. Kaufpreis ist der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert 
(Bewertungsstichtag 31.12.2018) in Höhe von insgesamt 29.136 Euro zzgl. der vertragsbedingten 
Nebenkosten. 
Im notariellen Kaufvertrag ist eine Bauverpflichtung aufzunehmen. Der Schutzstreifen der  Ver- und 
Entsorgungsleitungen ist dinglich zu sichern. 
Bei Bedarf wird einer Belastung mit Grundpfandrechten vor Eigentumsumschreibung nach den 

Maßgaben der aktuellen KomGrVwV zugestimmt.  
  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 11.05.2021 

 

 

B E S C H L U S S  –  2 9 2 / 2 0 2 1  

ö f f e n t l i c h  

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst den Beschluss, das Grundstück Eisenbahnstr. 3, 
Flurstück- Nr. 1170 der Gem. Zittau mit einer Größe von 550 m², an die Interessenten (siehe 

Anlage), wohnhaft in Zittau, zum Gebotspreis in Höhe von 40.000 Euro zzgl. der vertragsbedingten 
Nebenkosten zu veräußern. Im Kaufvertrag ist eine Investitionsverpflichtung zu vereinbaren.  
Bei Bedarf wird einer Belastung mit Grundpfandrechten vor Eigentumsumschreibung nach den 
Maßgaben der aktuellen KomGrVwV zugestimmt.   
 
 
Abstimmung: 

 Ja 12  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

 
 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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